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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Alexander Lepach, Axel Wehmeier

Das Jahressteuergesetz 1997 vor der 
Entscheidung

Die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Reform der Vermögen- und 
Erbschaftsteuer bis zum Jahresende ist Teil des Jahressteuergesetzes 1997 geworden. 

Welche allgemeinen Empfehlungen können für eine Reform der Vermögen- und 
Erbschaftsteuer gegeben werden? Wie sind die Karlsruher Beschlüsse vor diesem 

Hintergrund zu konkretisieren und die entsprechenden Entwürfe der Bundesregierung und
der SPD-Länder zu beurteilen?

Mit seinen Beschlüssen zur Vermögen- und Erb
schaftsteuer1 hat das Bundesverfassungsgericht 

erneut den steuerpolitischen Spielraum des Gesetz
gebers empfindlich eingeengt. Die Richter gehen in 
ihren Ausführungen dabei deutlich weiter als in den 
vorangegangenen Urteilen zur Zins- und Einkom
mensbesteuerung. Bemerkenswert sind vor allem die 
Vorgaben zum allgemeinen Rahmen der Steuerord
nung. So konkretisiert das Gericht mit dem Ge
brauchsvermögen die ökonomischen Grundlagen in
dividueller Handlungsfreiheit und erklärt steuerliche 
Gesamtbelastungen, die dem Staat deutlich mehr als 
die Hälfte der Erträge zufließen lassen, für generell un
zulässig. Offenbar sehen die Richter -  wohl im Ein
klang mit den meisten Steuerzahlern -  die Konsistenz 
des deutschen Steuersystems gefährdet.

Folgerichtig ist dem Gesetzgeber ein enger zeitli
chen Rahmen gesetzt worden. Bis zum Jahresende 
müssen die Reformen abgeschlossen sein, sonst wird 
die Vermögensteuer automatisch entfallen. Dies hat 
allerdings nicht dazu geführt, daß man von politischer 
Seite die Reformen entschlossen angepackt hat. 
Ohne daß sich Bund und Länder in der Sache aufein
ander zubewegt haben, sind Vermögen- und Erb
schaftsteuer Teil des Gesamtpaketes Jahressteuer
gesetz 1997 geworden.

Im folgenden soll jedoch zunächst untersucht wer
den, welche allgemeinen Empfehlungen für die Ver
mögen- und Erbschaftsteuerreformen gegeben wer
den können, wie die Karlsruher Beschlüsse dies
bezüglich zu konkretisieren und wie die Entwürfe der 
Bundesregierung (Jahressteuergesetz 1997) und der 
SPD-Länder (A-Länder-Entwurf) vor diesem Hinter
grund zu beurteilen sind.

Alexander Lepach, 30, Dipl.-Volkswirt, und Axel
Wehmeier, 30, Dipl.-Volkswirt, sind wissenschaft
liche Mitarbeiter am Wirtschaftspolitischen Semi
nar der Universität zu Köln.

Das Gros der Juristen und Ökonomen2 spricht der 
Vermögensteuer in seltener Übereinstimmung eine aus
reichende Rechtfertigung ab. Eine besondere Fundie
rung kann dem Einkommen aus Vermögen heute nicht 
mehr zugewiesen werden. Bezüge aus Sozialver
sicherungen oder Anstellungen im öffentlichen Dienst 
führen zu einer Absicherung der Einkommen auf brei
ter Basis. Zudem zeigen die Erfahrungen aus beiden 
Weltkriegen, wie schnell Vermögenspositionen in 
Frage gestellt werden können. Die zusätzliche Lei
stungsfähigkeit durch Vermögensbesitz selbst wird im 
Durchschnitt gering sein und wird vor allem durch die 
Doppelbesteuerung des Sparens bereits erfaßt.

Für Betriebsvermögen, aus dem schätzungsweise 
60% des Aufkommens geschöpft werden, gilt dies 
ebenso. Für juristische Personen kann keine geson
derte Leistungsfähigkeit abgeleitet werden, die heute 
praktizierte Doppelbesteuerung auf den Ebenen des 
Unternehmens und der Anteilseigner läßt sich nicht 
rechtfertigen. Ist der Betrieb als Personengesellschaft 
verfaßt, so ist angesichts der unternehmerischen Risi
ken eine besondere Fundierung dieser Einkommen 
nicht gegeben.

Eine Vermögensteuer läßt sich auch steuertech
nisch nach heutigem Erkenntnisstand nicht so aus
gestalten, daß man dem Grundsatz der horizontalen 
Steuergerechtigkeit gerecht werden kann, demzufolge 
Gleiches steuerlich gleich zu belasten sei. Ein wesent
licher Teil des volkswirtschaftlichen Vermögens, das

1 Beschlüsse vom 22. 6. 1995 -  2BvL 37/91 (Vermögensteuer) und 
vom 22. 6. 1995 -  2BvR 552/91 (Erbschaftsteuer), veröffentlicht Im 
Bundessteuerblatt, Teil II, 1995, S. 655-675. Im fo lgenden zitiert nach 
BStBl. II 1995, 655 ff.

2 Vgl. stellvertretend Klaus T i p k e :  Die Steuerrechtsordnung, Bd. 
2, Köln 1993, S. 768-808; Reinhard G o e r d e l e r  u.a.: Gutachten der 
Kommission zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen fü r In
vestitionen und Arbeitsplätze, Schriftenreihe des BMF, Heft 46, 1991, 
S. 169 ff.; Joseph S t i g l l t z ,  Bruno S c h ö n f e l d e r :  Finanzwis
senschaft, 2. Auflage, München, Wien 1989, S. 589 f., aus der S icht 
des Praktikers D ietrich M e y d i n g :  Ist eine verfassungskonforme 
Vermögensbesteuerung überhaupt m öglich?, in: Deutsches Steuer
recht, 1992, S. 1113-1117.
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Humankapital, wird überhaupt nicht erfaßt. Systema
tische Diskriminierungen von Nominal- gegenüber 
Realkapital und von Betriebs- gegenüber Grundver
mögen lassen sich nur mit hohem Verwaltungsauf
wand vermeiden, wobei die Vermögensteuer bereits 
heute zu den fiskalisch unergiebigsten zählt3.

Ein überholtes Relikt
Allokationstheoretische Überlegungen sprechen 

ebenfalls eindeutig für eine Abschaffung der Vermö
gensteuer. Spar- und Investitionsneigung werden ge
schwächt, die Wahl der Rechtsform eines Unterneh
mens verzerrt. Standortpolitisch ist sie bedenklich, 
weil in den meisten Ländern betriebliches Vermögen 
nicht besteuert w ird4.

Befürworter einer Vermögensteuer argumentieren 
dagegen, eine Steuer veranlasse den Vermögensbe
sitzer, ansonsten ungenutztes Potential gewinnbrin
gend und somit volkswirtschaftlich sinnvoll anzule
gen. Auch das Verfassungsgericht läßt diese Argu
mentation anklingen, indem es die steuerliche Diskri
minierung ruhenden Vermögens gegenüber ungenutz
tem Arbeitspotential im Grundsatz billigt5. In der Reali
tä t wird es jedoch nur sehr wenige Vermögensbesitzer 
geben, die gegenüber der gewinnbringenden Ver
wendung ihres Vermögens indifferent sind. Im Regel
fall w ird die Vermögensverwaltung professionellen 
Dienstleistern überlassen, die nicht „faulenzen“ , son
dern nach gewinnmaximierenden Anlageformen su
chen, nach Steuern versteht sich. Dabei löst die Ein
führung einer Vermögensteuer zumeist Vermeidungs
aktivitäten aus, da sich in der Regel steuerlich günsti
gere Anlagealternativen bieten.

In der öffentlichen Diskussion dominieren Vertei
lungsaspekte. Es ist dem Bundesverfassungsgericht 
zuzustimmen, wenn es der Vermögensteuer eine nen
nenswerte Umverteilungswirkung mangels Masse ab
spricht6. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum ei
ne progressive Einkommensteuer als verteilungspoli
tisch eindeutig überlegenes Instrument ergänzt wer
den soll.

3 Vgl. W issenschaftlicher Beirat beim BMF: Die Einheitsbewertung in 
d e r B undesrepub lik  Deutschland -  M ängel und A lte rna tiven, 
Schriftenreihe des BMF, Heft 41, 1989, S. 6 f., S.14. Die Erhebungs
kosten berechnete Rappen für 1984 m it 32%  bezogen auf das 
Aufkom m en (H. R a p p e n :  Vollzugskosten der Steuererhebung und 
der Gewährung öffentlicher Transfers, in: RW I-MIttellungen, 1989, 
S. 235).

4 In der EU w ird eine Vermögensteuer bei juristischen Personen nur 
in Italien, Luxem burg und Schweden erhoben, wobei in diesen Län
dern d ie  Steuer auf Privatvermögen entfällt. Vgl. Johann E e k h o f f ,  
A lexander L e p a c h ,  Beate T h i e m e r ,  Axel W e h m e i e r :  Re
form  der Vermögen- und Erbschaftsteuer, Vorträge und D iskussions
beiträge des Instituts fü r Wohnungsrecht und W ohnungsw irtschaft an 
der Universität Köln, Heft 9,1996, S. 4.

5 BStBl. II 1995, S. 660.

6 BStBl. II 1995, S. 659.

Die vorgetragenen ökonomischen und steuersyste
matischen Argumente lassen die Vermögensteuer im 
heutigen, von der Einkommensteuer dominierten 
System als überholtes Relikt erscheinen. Auch wenn 
die Karlsruher Richter in ihrem Beschluß den beson
deren steuerpolitischen Spielraum beachtet haben 
und die Vermögensbesteuerung grundsätzlich billi
gen, sollte die Steuer im Zuge der anstehenden 
Steuerreformen gestrichen werden, wie es auch im 
Entwurf zum Jahressteuergesetz 1997 vorgesehen ist.

Die Länderregierungen drängen jedoch auf eine 
Fortführung der Vermögensteuer, zumal der Entwurf 
nur eine geringe Kompensation über die Erhöhung der 
Erbschaftsteuer vorsieht. Dafür bedarf es jedoch einer 
grundlegenden Reform der Steuer gemäß den Auf
lagen des Verfassungsgerichts hinsichtlich der Be
wertung, der Freibetragsregelung und der Bela
stungsobergrenze. Ob der von den SPD-Länder- 
regierungen gemachte Vorschlag, der sogenannte 
A-Länder-Entwurf, dem gerecht wird, ist zu prüfen.

Gleichmäßige Erfassung der Ertragsfähigkeit
Die Einheitsbewertung von Grundvermögen muß 

durch ein Verfahren ersetzt werden, welches die Er
tragsfähigkeit aller einbezogenen Vermögensgegen
stände auch im Zeitablauf gleichmäßig erfaßt und so
mit die Anwendung eines einheitlichen Steuersatzes 
erlaubt. Der A-Länder-Entwurf sieht deshalb die 
Einführung eines W ohn-/Nutzflächenverfahrens im 
Bewertungsgesetz vor. Im wesentlichen sollen Grund 
und Boden über Bodenrichtwerte sowie Gebäude an
knüpfend an durchschnittliche Herstellungskosten 
und Altersabschläge getrennt erfaßt werden. Die 
Bewertung erfolgt bei Bedarf, die ermittelten Werte 
werden für sechs Jahre festgeschrieben, wie es auch 
in der alten Regelung der Einheitswerte vorgesehen 
war. Ein genereller Abschlag von 10% und Öffnungs
klauseln sollen Überbewertungen verhindern. Die im 
Entwurf zum Jahressteuergesetz 1997 enthaltenen 
Änderungen stimmen mit dem A-Länder-Entwurf im 
Kern überein. Abweichend sind ein höherer Abschlag 
von 30% und optional die Gebäudebewertung durch 
ein Rohmietverfahren vorgesehen.

Mit marktfernen Bodenrichtwerten und typisierten 
Herstellungskosten läßt sich jedoch keine systemati
sche Annäherung an Ertragswerte erreichen, wie es 
etwa durch Börsenkurse für andere Vermögensfor
men tagtäglich geschieht. Der Gesetzgeber mag die
ses mit dem unverhältnismäßig hohen Aufwand für 
genauere Verfahren rechtfertigen, m it der Vorgabe ei
ner gleichmäßigen Bewertung ist es schwerlich in Ein
klang zu bringen. Ob das vorgeschlagene Verfahren 
aber überhaupt zu einer Verwaltungsvereinfachung

WIRTSCHAFTSDIENST 1996/X 539



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

führt, ist zweifelhaft. Durch die Öffnungsklauseln ist 
eine Klageflut bereits angelegt. Trotz Bedarfsbewer
tung wird die Anzahl der Bewertungsfälle nicht we
sentlich verringert, da alle potentiell Steuerpflichtigen 
weiterhin erfaßt werden müssen. Hinzu kommen die 
Kosten der Einführung des neuen Verfahrens, die die 
Finanzverwaltungen auf Jahre hinaus zusätzlich bela
sten würde.

Die altersbedingten Abschreibungen lassen einen 
„run“ auf ältere Gebäude erwarten. Gerade In diesem 
Sektor bestehen, bedingt durch Unterschiede in Bau
substanz und Lagequalität, ausgeprägte Wertunter
schiede, die auch durch die vorgesehene Berück
sichtigung von Renovierungsmaßnahmen bei weitem 
nicht erfaßt werden können7. Hier ist bereits innerhalb 
der Bewertung der Immobilien eine verfassungsinkon
forme Ungleichbehandlung vorgezeichnet.

Ein weiterer gewichtiger Einwand besteht darin, 
daß mittelfristig das vorgesehene Verfahren Gefahr 
läuft, gleich der Einheitsbewertung die relativen Be
wertungsunterschiede zwischen Immobilien und Fi
nanzvermögen im Zeitablauf unzulässig groß werden 
zu lassen. Ursachen hierfür können der 10 bis 30%ige 
Abschlag und die unterbleibende Anpassung an 
Preisentwicklungen werden. Ebenso ist trotz der Be
darfsbewertung die Realisation der Neubewertung 
nach sechs Jahren nach den Erfahrungen mit den Ein
heitswerten skeptisch zu beurteilen.

Letztlich ließen sich nur mit der Einführung eines 
Ertragswertverfahrens die gleichmäßige und zeitlich 
genaue Bewertung aller Vermögensgegenstände si
cherstellen. Ein Rohmietverfahren kommt jedoch we
gen des hohen Aufwandes nicht in Betracht, anders 
als für die Erbschaftsteuer, wo die Anzahl der Fälle 
wesentlich kleiner ist. Ein vereinfachtes Ertrags
wertverfahren erfordert die Erstellung flächendecken
der und ausreichend differenzierter Mietspiegel. Auch 
dies ist m ittelfristig mit zusätzlichen Kosten verbun
den, weshalb es von politischer Seite verworfen wird. 
Da Preisänderungen im Zeitablauf automatisch erfaßt 
werden, ist ein solches Verfahren dem anvisierten 
Sachwertverfahren mittelfristig eindeutig überlegen. 
Will man die Vermögensteuer beibehalten, wird man 
deshalb verstärkt in diese Richtung weiterdenken 
müssen. Die vorliegenden Vorschläge sind höchstens 
vorübergehend als Annäherung an die tatsächlichen 
Ertragswerte verfassungsrechtlich tolerabel.

Das freizustellende Gebrauchsvermögen
Der persönliche Freibetrag von bisher 120000 DM 

je veranlagter natürlicher Person ist so zu erhöhen, 
daß ein individuelles Gebrauchsvermögen, welches 
sich „an den Werten durchschnittlicher Einfamilien

häuser orientiert“8, steuerfrei bleibt. Das Bundesver
fassungsgericht g ibt dies als Orientierungspunkt für 
die w irtschaftliche Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 und 
Art.14 GG vor.

Nicht mehr umstritten ist mittlerweile, was als „Wert 
durchschnittlicher Einfamilienhäuser“ anzusetzen ist. 
Nicht gemeint ist ein bundesweiter Durchschnittswert. 
Vielmehr muß grundsätzlich gewährleistet sein, daß 
das typische Einfamilienhaus unabhängig von seiner 
Lage steuerfrei bleibt, mithin auch die Dispositions
freiheit der Hausbesitzer in Hamburg oder München 
gewährleistet sein muß. Da eine regionale Differen
zierung ausgeschlossen ist, weil dieses automatisch 
zu einer Diskriminierung des Finanzvermögens führen 
würde, ist es zwingend, den Wert von Einfamilienhäu
sern in Ballungszentren anzusetzen, der bei der ge
genwärtigen Marktsituation bei ca. 800000 DM liegt9.

Auch der Vorschlag der A-Länder schließt sich dem 
prinzipiell an, indem für den „Wohnbedarf“ einer 
durchschnittlichen Familie mit einem Kind, also den 
typ ischen Bewohnern eines durchschnittlichen 
Einfamilienhauses, insgesamt ein Freibetrag von 
750000 DM gewährt wird. Diese Summe wird aller
dings auf die veranlagten Personen je nach individu
ellem Wohnbedarf aufgeteilt: Für die Erwachsenen 
sind je 300000 DM vorgesehen, pro Kind 150000 DM. 
Die Wohnbedarfshypothese stellt jedoch unserer Mei
nung nach eine eindeutige Fehlinterpretation des Be
schlusses dar. Den Karlsruhern Richtern ging es aus
drücklich nicht um ein Recht auf Wohnung, sondern 
den Wert, der unabhängig von der Beschaffenheit des 
Vermögensgegenstandes als Grundlage ökonom i
scher Handlungsfreiheit angesehen werden kann. Die 
Orientierung an dem weitverbreiteten Vermögensge
genstand des Eigenheimes dient lediglich der Veran
schaulichung der ansonsten sehr abstrakten Schlußfol
gerungen des Gerichts. Entscheidend ist weiterhin, daß 
bereits der Wortlaut des Beschlusses, aber auch die 
anschließenden Äußerungen des Berichterstatters kei
nen Anhaltspunkt liefern, daß der vorgegebene Wert für 
das Gebrauchsvermögen nach irgendeinem Schlüssel 
auf mehrere Personen aufgeteilt werden kann.

Das Gericht hat besondere Anmerkungen zu dem 
der Alterssicherung dienenden Vermögen gemacht, 
indem es die Kontinuität des individuellen Lebens
zuschnitts der Familie auch im Alter anmahnt10. Be-

7 Hans-W olfgang A r n d t :  Konsequenzen fü r den Gesetzgeber aus 
den Beschlüssen des BVerfG vom 22. 6. 1995 zur Vermögen- und 
Erbschaftsteuer, in: Betriebsberater, Beilage, 1996, Heft 14, S.13 f.

8 BStBl. II 1995, S. 662 f.

8 In den Preisinformationen des Ring Deutscher Makler vom  Februar 
1996 werden Eigenheime m it m ittlerem W ohnwert in M ünchen mit 
830000, in S tu ttgart und W iesbaden m it 800000 DM angegeben.
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reits die geltenden Bestimmungen des Bewertungs
und des Vermögensteuergesetzes sehen Freibeträge 
von maximal 150000 ab dem 60. Lebensjahr vor, die 
nach dem A-Länder-Vorschlag auf 200000 DM ange
hoben werden sollen. In Anbetracht der zunehmenden 
Probleme der staatlichen Alterssicherung sollte zu
m indest unter diesem Aspekt die Mehrfachbesteue
rung des Sparens aufgehoben werden. Sinnvoll wäre 
es deshalb, die Freibeträge schon früher zu gewäh
ren. Bei der Bemessung kann man von der Absiche
rung des jährlichen Existenzminimums ausgehen, was 
bei einem unterstellten Sollertrag von 5% einen 
Alterssicherungsfreibetrag von circa 240000 DM er
gibt. Bezieht man die bereits heute aus verwaltungs
technischen Gründen gewährten kleineren Freibe
träge für Hausrat, Kunstgegenstände etc. mit ein, 
ergibt sich ein Gesamtfreibetrag von 1,1 Mill. DM, der 
gewährt werden muß, will man den Vorgaben des 
Gerichts unzweifelhaft gerecht werden.

Der Halbteilungs-Grundsatz
Als steuerpolitische Sensation wurde die aus dem 

Beschluß folgende erhebliche Beschneidung der Zu
griffsmöglichkeiten auf größere Vermögen gewertet. 
Die Vermögensteuer darf die Vermögenssubstanz 
nicht antasten11. Ein Zugriff auf den Sollertrag „in Er
gänzung zu den übrigen Steuern auf den Ertrag“ ist 
nur zulässig, „soweit die steuerliche Gesamtbelastung 
des Sollertrages bei typisierender Betrachtung von 
Einnahmen, abziehbaren Aufwendungen und sonsti
gen Entlastungen in der Nähe der hälftigen Teilung 
zwischen privater und öffentlicher Hand verbleibt“12.

Nicht zu Unrecht ist das Bundesverfassungsgericht 
wegen der Unschärfe seines Beschlusses kritisiert 
worden. In einem kürzlich gegebenen Interview13 hat 
Richter Kirchhof zumindest für etwas Klarheit bezüg
lich der für die steuerliche Vorbelastung relevanten 
Steuern gesorgt. Demnach sind alle dem Staat zu
fließenden Steuern einzubeziehen. Ausdrücklich nennt 
er die Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbe
steuern sowie den Solidaritätszuschlag, „prüfungsbe-

BStBl. I11995, S. 663.

"  BStBl. 111995, S. 661.

12 Ebenda.

13 Handelsblatt vom 9./10. August 1996, S. 6.

14 Klaus T i p k e :  Vermögen- und Erbschaftsteuergerechtigkeit: An
merkungen zu den BVerfG-Beschlüssen vom  22. 6 .1995 , In: M onats
schrift fü r Deutsches Recht, 49. Jg. (1995), Heft 12, S. 1179.

15 Handelsblatt, a.a.O.

16 Die Übertragbarkeit des Beschlusses auf Körperschaften w ird in 
der Literatur nicht angezweifelt. Eine Musterklage ist bereits auf den 
Weg gebracht worden (siehe Handelsblatt vom  15. 5. 1996, S.4).

17 Johann E e k h o f f  u.a., a.a.O., S. 20.

dürftig sind die indirekten Steuern“ . Die intensiv ge
führte und weitestgehend fiskalisch motivierte Dis
kussion um Mehrwertsteuererhöhungen legt es nahe, 
trotz der unklaren Inzidenz die indirekten Steuern und 
individuell abweichenden Konsumquoten zumindest 
typisierend zu berücksichtigen, um die Zugriffsgrenze 
nicht wirkungslos werden zu lassen. Einzurechnen als 
staatliche Steuer ist auch die Grundsteuer. Die 
Kirchensteuer wird von Kirchhof zwar ausdrücklich 
ausgenommen, doch sollte dies vom Gesetzgeber un
ter Berücksichtigung der sozialen Bedeutung der 
Kirchen sorgfältig abgewogen werden.

Viel Unklarheit herrscht weiterhin in der Frage, auf 
welche Bezugsgröße die steuerliche Gesamtlast zu 
beziehen ist. Unstrittig ist, daß ein Bruttobetrag, der 
sämtliche Abzugstatbestände unberücksichtigt läßt, 
ausgeschlossen ist. Dies würde zu nicht akzeptablen 
Belastungsunterschieden je nach personenspezifi
schen Erfordernissen führen14. Aufwendungsintensive 
Tätigkeiten etwa im Handel wären bei gleichen Ein
nahmen wesentlich stärker belastet als vor allem 
humankapitalintensive mit geringen laufenden Auf
wendungen, wie z.B. bei Journalisten. Anknüpfungs
punkt für die Vermögensbesteuerung kann deshalb 
nur ein Nettoertrag sein.

Der Wortlaut des Beschlusses und die Erläuterun
gen des Berichterstatters Kirchhof lassen dem Ge
setzgeber aber fraglos Spielraum bei der Konkreti
sierung der Bezugsgröße. Kirchhof15 schwebt vor, für 
den Erwerb unverzichtbare Aufwendungen einzube
ziehen, jedoch frei wählbare steuerliche Gestaltungs
möglichkeiten wie Abschreibungsgesellschaften unbe
rücksichtigt zu lassen. In der Praxis kann diese Unter
scheidung nicht eindeutig getroffen werden. Um Ver
stöße gegen das Prinzip der horizontalen Steuerge
rechtigkeit zu vermeiden, sollte deshalb ein strenges 
Nettoprinzip Anwendung finden. So würde der Druck 
auf die Streichung nicht erwerbsnotwendiger Abzugs
tatbestände erhöht werden, von denen ohnehin volks
wirtschaftlich verzerrende Wirkungen ausgehen.

Folgt man diesen Überlegungen, führt der Halbtei
lungs-Grundsatz dazu, daß betriebliches Vermögen 
durch die Vorbelastung über Einkommen- bzw. Kör
perschaft-, Gewerbesteuern und Solidaritätszuschlag 
praktisch von der Vermögensbesteuerung ausge
schlossen w ird16. Nur bei kleineren Personengesell
schaften und im Falle der Vollausschüttung von kör
perschaftlichen Gewinnen bleiben Spielräume. Unter
stellt man einen persönlichen Freibetrag von 1,1 Mill. 
DM, so ist das Privatvermögen eines Ehepaares ohne 
Kinder und ohne Grundvermögensanteil ab ca. 5,5 
Mill. DM vermögensteuerfrei17. M it Grundvermögen
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(ca. 4 Mill. DM), bei Einzelveranlagung (2,2 Mill. DM 
mit Grundvermögen) oder bei hohen zusätzlichen Ar
beitseinkommen wird die hälftige Teilung bereits frü
her erreicht.

Problematischer A-Länder-Entwurf

Im Falle niedrigerer Freibeträge wird die Ober
grenze ebenfalls bei niedrigeren Vermögenswerten 
überschritten. Deshalb verwundert es, daß in dem 
A-Länder-Entwurf der Halbteilungs-Grundsatz keine 
Berücksichtigung gefunden hat. In der Begründung 
heißt es, das Gericht habe die Vermögensteuer nicht 
nur in ihrer jetzigen Form gebilligt, sondern damit 
auch implizit die Belastungshöhe für tolerabel er
klärt18. Da seither die Steuerbelastung durch die Sen
kung der Spitzenwerte für Einkommen- und Körper
schaftsteuer abgenommen habe, sei eine Vermö
gensteuer, deren Steuersatz für natürliche Personen 
auf 0,5% halbiert und mit höheren Freibeträgen ver
sehen wurde, verfassungsrechtlich unbedenklich.

Diese Argumentation verkennt, daß durch den An
laß des Verfahrens es dem Gericht nicht aufgegeben 
war, im Einzelfall zu beurteilen, ob die hälftige Teilung 
bereits erreicht wird. Für die Verfassungswidrigkeit 
der Vermögensteuer war allein die Ungleichbewertung 
im Zuge der Einheitswerte entscheidend. Daß sich 
das Gericht zusätzlich zur Verfassungskonformität 
des Rahmens einer zukünftigen Steuerordnung ge
äußert hat, soll dem Gesetzgeber Orientierung für die 
anstehenden Reformen geben. Es nimmt darüber hin
aus aber keine Prüfung weiterer verfassungsrechtlich 
relevanter Aspekte der Vermögensteuer vor, zumal der 
Grundsatz der hälftigen Teilung nicht explizit ausfor
muliert war. Aus dem Beschluß folgt mithin nicht, daß 
das Gericht die derzeitige Belastungshöhe akzeptiert. 
Vielmehr darf eine Vermögensteuer zukünftig nur dann 
erhoben werden, wenn die Obergrenze der hälftigen 
Teilung Beachtung findet.

Außerdem ist es falsch anzunehmen, daß sich allein 
aus gesunkenen Steuersätzen und angehobenen Frei
beträgen automatisch eine Senkung der Steuerlast 
ableiten ließe. Beim Grundvermögen dürften diese 
Entlastungen im Regelfall durch die Neubewertung 
überkom pensiert werden. Der A-Länder-Entwurf

'* A-Länder-Entwurf, S. 79 ff.

19 Johann E e k h o f f  u.a., a.a.O., S. 5.

20 Vgl. zu den folgenden Ausführungen: DIW -W ochenberlcht: Zur 
Neuregelung von Vermögen- und Erbschaftsteuer, 63. Jg. (1996), Nr. 
30, S. 502 ff.

21 Unterste llt werden eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,25
Personen (Statistisches Jahrbuch 1995, S. 65). Laut D lW -W ochen- 
bericht, a.a.O., S. 502, besitzen 950000 Haushalte ein Vermögen von 
mehr als 1 Mill. Mark.

Vermögensteuerbelastungen für eine 
dreiköpfige Familie 

mit Immobilienbesitz im Werte von 5 Mill. DM
(Vergleich der geltenden Regelung m it dem A-Länder-Entwurf)

Vermögensteuer nach der geltenden Regelung: 
(Freibeträge: 360000 DM, Steuersatz: 1%, 
Bewertungsniveau: 15%)

5100 DM

Vermögensteuer nach dem  A-Länder-Entwurf: 
(Freibeträge: 750000 DM, Steuersatz: 0,5% , 
Bewertungsniveau: 85%)

17500 DM

verstößt somit auch in diesem Punkte gegen die ver
fassungsrechtlichen Auflagen.

Folgt man dem Beschluß des Gerichts in der darge
legten Weise, so wird die Vermögensteuer zur „Sand
wichsteuer“ 19: kleinere und große Vermögen bleiben 
steuerfrei, lediglich bei den mittleren Vermögen ver
bleibt etwas „Fleisch“ für den fiskalischen Zugriff. Die 
Konsequenzen für das Aufkommen sind kaum seriös 
abzuschätzen, auch wenn viele der im politischen Be
reich zirkulierenden Papiere das Gegenteil suggerie
ren. Vor allem die Neubewertung des Immobilienver
mögens Ist mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden.

Als Anhaltspunkt können jedoch die vom DIW kürz
lich vorgelegten Zahlen zum Gesamtvermögen priva
ter Haushalte20 dienen: Demnach müssen 72% des 
deutschen Privatvermögens, das sich auf Haushalte 
mit einem Gesamtvermögen mit weniger als einer 
Million DM verteilt, bereits vorab freigestellt werden. 
Bei dem übrigen Vermögen, ungefähr 2,8 Billionen 
DM, wird die Steuerbasis durch einzuräumende 
Freibeträge von insgesamt rund 2 Billionen DM21 zu ei
nem Großteil aufgezehrt. Da ein Großteil dieses Ver
mögensbestandes aus Betriebs- (ca. 39%) oder Im
mobilienvermögen (ca. 43%) besteht, also Gewerbe- 
bzw. Grundsteuer zu der in der Regel hohen einkom
mensteuerlichen Vorbelastung hinzutreten, bleiben 
weitere Vermögen aufgrund des Halbteilungs-Grund- 
satzes steuerfrei. Bedenkt man weiterhin, daß juristi
sche Personen von der Vermögensbesteuerung zu
künftig praktisch ausgeschlossen sein werden, wird 
die Unergiebigkeit einer solchen Steuer offenkundig.

Die Konsequenzen für die Verteilung sind offen
sichtlich. Zwar werden untere Vermögen durch die hö
heren Freibeträge wahrscheinlich entlastet. Die Unter
schiede zwischen mittleren und größeren Vermögen 
nehmen jedoch zu. Durch die Neubewertung des 
Grundvermögens würden erstere zusätzlich belastet, 
während letztere aufgrund der Obergrenze steuerfrei 
bleiben. Bei Realisierung des Länderentwurfs gilt dies 
in verstärktem Maße: Die Steuerbasis bei den kleinen
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und mittleren Vermögen würde in größerem Umfang 
erhalten bleiben, gleichzeitig würde die hälftige Tei
lung bedingt durch die niedrigeren Freibeträge 
schneller erreicht.

Die Höherbewertung der Immobilien bleibt nicht 
ohne Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Ge
samtwirtschaftlich ist es sinnvoll, die umfangreichen 
Subventionierungen dieses Sektors auf diesem Wege 
teilweise zu korrigieren. Die Anpassungskosten wer
den zumindest kurzfristig zu einem guten Teil auf die 
Mieten überwälzt werden. Investoren und Selbstnut
zer werden durch höhere Kosten abgeschreckt, auch 
wenn die Immobilienpreise aufgrund der abnehmen
den Attraktivität von Immobilien als Anlageform zu
nächst sinken würden. Die Anbieterstruktur dürfte 
sich von Kleinvermietern hin zu größeren Wohnungs
unternehmen verschieben. Ob dies von den Befür
wortern einer Vermögensteuer politisch gewollt ist, 
kann an dieser Stelle offengelassen werden.

Zwischenfazit: Durch die Vorgaben des Gerichts 
wird die Abschaffung der Vermögensteuer zwar nicht 
zwingend. Eine Fortführung macht die Steuer jedoch 
in höchstem Maße unergiebig und verteilungspolitisch 
unerwünscht.

Erbschaftsteuer -  ein fiskalischer Notbehelf?
Es liegt bei den anstehenden Reformen nahe, Auf

kommenseinbußen bei der Vermögensteuer durch die 
Erhöhung der Erbschaftsteuer kompensieren zu wol
len. Der Vorschlag des Finanzministers zielt auf eine 
Einnahmenerhöhung um 1,6 Mrd. DM ab, die A-Län- 
der streben eine stärkere Erhöhung der Steuer an22. 
Man sollte aber die gesamtwirtschaftlichen Gefahren 
der Erbschaftsteuer ebenso wie die weitreichenden 
Vorgaben des Verfassungsgerichts ernst nehmen. Es 
kann n icht Leitlinie der Überlegungen sein, die 
Neugestaltung der Erbschaftsteuer von der Reform

22 Die Details der Vorschläge entstammen dem Regierungsentwurf 
zum  Jahressteuergesetz, BT-Drucksache 13/4839, sow ie  der 
Stellungnahm e des Bundesrats, BR-Drucksache 390/96.

23 Jens-Peter M e i n c k e :  Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz, 
Kommentar, 9. Auflage, München 1992, S. 1 ff.

24 Günther H e d t k a m p :  Steuersystematische Aspekte der Erb
schaftsteuer, in: Franz-Xaver B e a ,  Wolfgang K i t t e r e r  (Hrsg.): 
Finanzw issenschaftim  Dienste der W irtschaftspolitik, Tübingen 1990, 
S. 101-118, S. 101 ff.; B ianca F i s c h e r :  Erbschaft- und Vermögen
steuer. Ein Beitrag zu den Steuerrechtfertigungslehren, in: Steuer und 
W irtschaft, 4/1978, S. 345-351.

25 Georg C r e z e l i u s :  Erbschaftsteuerrecht und Erbschaftsteuer
politik, in: Joachim  L a n g  (Hrsg.): Die Steuerrechtsordnung in der 
D iskussion, Köln 1995; Kommission zur Verbesserung der steuerli
chen Bedingungen fü r Investitionen und Arbeitsplätze: Gutachten der 
Kom m ission zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen für 
Investitionen und Arbeitsplätze, Hrsg.: Bundesm inisterium  fü r Finan
zen, Bonn 1991, S. 102.

23 Günther H e d t k a m p ,  a.a.O., S. 104 f.

oder Abschaffung der Vermögensteuer abhängig zu 
machen.

Die Ausgestaltung der deutschen Erbschaft- und 
Schenkungsteuer entsprach bisher einer Erbanfall- 
steuer23. Als Gegenstand der Besteuerung wurde bis
her der Vermögenszuwachs des Erwerbers angese
hen. Die Orientierung am Leistungsfähigkeitsprinzip 
äußerte sich auch in der Tarifprogression nach der 
Höhe des anfallenden Erwerbes. Daneben differen
zierte die Erbschaftsteuer durch die Einteilung in vier 
verwandtschaftsbezogene Steuerklassen. Die bis 
zum 31 .12 .1995  geltenden Freibeträge hatten, abge
sehen von einem Freibetrag für Betriebsvermögen, 
nur in Steuerklasse I einen nennenswerten Umfang: 
250000 DM für den Ehegatten und 90000 DM für 
Kinder des Erblassers.

Ökonomische Ratio der 
Erbschaftsteuergestaltung

Die moderne Rechtfertigungsdiskussion begründet 
die Erbschaftsteuer m it ihrer Umverteilungsfunktion 
und der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit24. 
Bei einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 
hält man sich aus Vereinfachungsgründen an die 
Höhe des anfallenden Erwerbes. Dabei soll eine ge
sonderte Erbschaftsteuer besondere Anforderungen 
aus der Erbrechtsgarantie und dem Familienschutz 
berücksichtigen25. Die Besteuerung nach der Lei
stungsfähigkeit erfordert eine Ausgestaltung als Erb- 
anfallsteuer, da es nicht darum gehen sollte, die Lei
stungsfähigkeit eines Erblassers oder eines Schen
kenden erfassen zu wollen26. Bemessungsgrundlage 
einer Erbanfallsteuer ist der Vermögenszugang des 
einzelnen Erben, abzüglich persönlicher Freibeträge.

Eine Umverteilung kann nur auf die Verteilung unter 
den Erwerbern abzielen. Nur eine Ausgestaltung als 
Erbanfallsteuer berücksichtigt, wohin welcher Teil des 
Gesamtnachlasses oder der Schenkung fließt.

Neben der Rechtfertigungsdebatte kreist die w irt
schaftstheoretische Diskussion um Beeinflussungen 
der Vermögenshaltung durch die Erbschaftsteuer. 
Wenn man dem Erblasser ein Vererbungsmotiv unter
stellt, begründet die Erbschaftsteuer negative Spar- 
anreize. Dies dämpft -  bei entsprechender Höhe der 
Steuersätze -  die Entwicklung des realen Kapital
stocks einer Volkswirtschaft und somit das Wachs
tum. Vertreter der neuen Wachstumstheorie halten da
gegen positive Wachstumseffekte für möglich, wenn 
die Erbschaftsteuer zur stärkeren Investition in nicht- 
besteuertes Humankapital der Nachkommen anreizt. 
Außer dieser Substitutionalität der Vorsorgeanstren
gungen setzt der zugrundeliegende modelltheoreti-

W IRTSCHAFTSDIENST 1996/X 543



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

sehe Rahmen allerdings voraus, daß Humankapital die 
einzig entscheidende Wachstumsdeterminante ist27.

Ein weiteres Problem der Erbschaftsteuer liegt in 
den Allokationsverzerrungen innerhalb des bereits ge
bildeten Anlagevermögens zum Zweck der legalen 
Erbschaftsteuervermeidung. In der Tat läßt sich gera
de in Deutschland an der regen steuerrechtlichen Dis
kussion ablesen, daß viele Anlageentscheidungen von 
der drohenden Erbschaftsteuer und bestehenden 
Steuerschlupflöchern beeinflußt werden28. Die ge
samtwirtschaftlich effiziente Ausrichtung der individu
ellen Anlageentscheidung nach der Rendite und dem 
Risiko vor Steuern wird durch das Bestreben zur lang
fristigen Erbschaftsteuervermeidung verzerrt.

Freistellung des Gebrauchsvermögens

Nach dem Wortlaut der Beschlüsse (Höhe) und der 
ökonomischen Ratio (Erbenbezogenheit) muß fam i
liären Erwerbern der Vermögenszugang bis zur Höhe 
des Gebrauchsvermögens durch einen persönlichen 
Freibetrag von 1,1 Mill. DM freigestellt werden. Wie 
die Analyse eines Nachlaßfreibetrages im A-Länder- 
Vorschlag zeigen wird, verspricht einzig eine solche 
Ausgestaltung Verfassungskonform ität, Steuerge
rechtigkeit und Familienfreundlichkeit der zukünftigen 
Erbschaftsteuer.

Einige weiterführende Überlegungen erscheinen 
angebracht: Stellt man den Erwerber in den M ittel
punkt seiner Überlegungen, so liegt es nahe, die Gül
tigkeit des Freibetrags von einzelnen Schenkungs
und Erbvorgängen zwischen einem spezifischen Erb
lasser und dem Erben zu lösen. Zusammen mit der 
bisher geltenden Erneuerung aller Freibeträge nach 
zehn Jahren (§ 14,1 ErbStG) wurden Erben bevorteilt, 
die -  sei es wegen geschickter Gestaltung oder auf
grund der Zufälle der Todesfolge -  von verschiedenen 
Erblassern Vermögensbestandteile erbten bzw. durch

27 Hans Peter G r ü n e r ,  Burkhard H e e r :  Taxation o f incom e and 
wealth in a model o f endogenous growth, in: Public Finance, Vol. 49 
(3), 1994, S. 358-372.

23 Siehe z.B. Norbert H e r z i g ,  Ralf H e y e r e s ,  Christoph W a -  
t r i n :  Sicherung der Unternehm enskontinuität in der Generationen
fo lge, Köln 1994.

29 Hans-W olfgang A r n d t ,  a.a.O., S. 25.

30 A rndt sieht das anders, er überträgt d ie Grenze der hälftigen 
Teilung auch auf d ie  Erbschaftsteuer, siehe Hans-W olfgang A r n d t ,  
a.a.O., S. 20 ff.

31 BStBl. II 1995, S. 674.

32 Vererben darf n icht „ökonom isch sinnlos erscheinen“ . Aus S icht 
des fam ilienfremden Erben muß der Steuerzugriff enden, „w o  die 
S teuerpflicht den Erwerber übermäßig belastet und die ihm zuge
wachsenen Verm ögenswerte grundlegend bee in trächtig t“ . Siehe 
BStBl. II 1995, S. 673.

33 S tatistisches Bundesamt: S tatistisches Jahrbuch fü r d ie Bundes
republik Deutschland 1995, W iesbaden 1995, S. 522.

wiederholte Schenkungen Freibeträge mehrfach (im 
Abstand von zehn Jahren) in Anspruch nehmen konn
ten29.

In Zukunft sollte das Gebrauchsvermögen die 
Obergrenze für die Kumulation von Freibeträgen bil
den, um diese ungleichmäßige Behandlung zu be
grenzen. M it jedem neuen Erwerb wird der Steuer
pflichtige neu veranlagt, egal von welcher Person der 
Vermögenszuwachs stammt. Alle bisher angefallenen 
Erwerbe werden zur neuen Bemessungsgrundlage 
zusammengezogen, alle Freibeträge bis zur Ge
brauchsvermögensgrenze addiert und der zugehörige 
Steuersatz ermittelt.

Für einen Erwerb innerhalb der engen Familie gilt in 
Übereinstimmung mit dem Verfassungsgerichtsbe
schluß, daß der Gebrauchsvermögensfreibetrag so
gleich in voller Höhe in Anspruch genommen werden 
kann. Bei sonstigen Erwerben sollten niedrigere, nicht 
erneuerbare Freibeträge für den einzelnen Erwerb von 
einem Schenkenden oder Erblasser gelten. Mehrere 
dieser auf bilaterale Verhältnisse bezogenen Freibe
träge können bis zur Höchstgrenze des Gebrauchs
vermögensfreibetrages kumuliert werden.

Tarifsystem
Für das Tarifsystem der Erbschaftsteuer finden sich 

im Beschluß des Verfassungsgerichts lediglich recht 
allgemeine Hinweise30. Das Verfassungsgericht macht 
deutlich, daß die Tarifdifferenzierung nach Familien
angehörigen und ferner stehenden Erben wegen Art. 
6 Abs. 1 GG nicht aufgegeben werden kann, ferner ist 
der deutlich überwiegende Teil beim Familienerben zu 
belassen31. Der Zugriff auf familienfremde Erwerbe un
terliegt keiner klar formulierten Beschränkung durch 
das Verfassungsgericht32.

Bemerkenswerterweise wurden trotz Inflation und 
Kapitalintensivierung der Produktion die Tarifstufen 
und Freibeträge seit 1974 nicht mehr verändert. So 
hat sich der durchschnittliche Einheitswert des Be
triebsvermögens gewerblicher Betriebe von 1972 
(250000 DM) bis 1989 (1,528 Mill. DM) mehr als ver
sechsfacht33. Dadurch sind viele Erbschaften in höhe
re Progressionsklassen hineingewachsen, die ver
stärkt zu unproduktiven Firmenkonstruktionen und zu 
volkswirtschaftlich ineffizienten Anlagen anreizen.

Mit der jetzt anstehenden Bewertungsreform wird 
unter anderem die inflationsbedingte Verdoppelung 
der Gebäudepreise in den letzten 20 Jahren aufgeholt. 
Der Wert des Grundvermögens steigt je nach Vor
schlag und Grundstücksart um das Fünf- bis Acht
fache. Dadurch dürfte auch die Bemessungsgrund
lage der Erbschaftsteuer, bestehend aus Grund-,

544 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/X



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Geld- und Betriebsvermögen, ungefähr um 50% zu
nehmen. Allein diese Effekte verdreifachen die nomi
nale Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer ge
genüber dem Umfang von 1974. Darüber hinaus ist 
auch mit realen Zunahmen des vererbten Vermögens 
zu rechnen.

Bei der Neugestaltung der Wertgrenzen des Tarifs 
sollten die Auswirkungen von Inflation und Höherbe
wertung ausgeglichen werden. Der starke Anreiz, die 
Erbschaftsteuer zu umgehen, sollte den Gesetzgeber 
zu einer Senkung der Steuersätze anhalten. Dies muß 
nicht m it fiskalischen Einbußen einhergehen: vermin
derte Vermeidungsaktivitäten können die Steueraus
fälle (teilweise) kompensieren. Besondere Beachtung 
verdient der Umgang mit den aufkommensstarken 
Eingangssätzen: Zum einen entfalten auch sie Anreiz
wirkungen, was dem Finanzhunger Grenzen setzen 
sollte, zum anderen bemißt sich an ihrem Verhältnis zu 
den Spitzensteuersätzen die Berücksichtigung der 
Leistungsfähigkeitsdifferenzen.

Darüber hinaus erscheint es angebracht, das Tarif
system der Erbschaftsteuer zu modernisieren. Das 
System der Stufendurchschnittssätze ist überholt, 
statt dessen könnten die Steuersätze als Grenz
steuersätze für den Teilerwerb ausgestaltet werden 
(Stufengrenzsatztarif). Anders als im Stufendurch
schnittssatztarif w ird dann nur der Teil des Erwerbes 
m it dem höheren Steuersatz belastet, der über einer 
Wertgrenze liegt. Alternativ dazu kommt auch ein line
ar-progressiver Tarif in Betracht.

Um in Zukunft Probleme wie veraltete Einheits
werte, inflationsverschärfte Progressionen und unzu
reichende Nominalwerte von Freibeträgen zu vermei
den, sollte das Steuerrecht dynamisiert werden. Wie 
gerade die unterlassene Neufeststellung der Einheits
werte gezeigt hat, unterbleibt eine gesetzgeberische 
Revision steuerrechtlicher Vorschriften, selbst wenn 
sie gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine Lösung dieser 
Problematik bietet nur die Preisniveauindexierung 
erbschaftsteuerlicher Nominalwerte. Die Beschlüsse 
des Verfassungsgerichts legen beispielsweise eine 
Anbindung des Gebrauchsvermögensfreibetrages an 
die mehrjährige Preisentwicklung von Einfamilienhäu
sern nahe. Eine Anpassung der nominalen Steuer
werte an die Preisentwicklung im mehrjährigen Zyklus 
würde ausreichen, um die Inflationsfolgen aufzufan
gen.

Sonderbehandlung des Betriebsvermögens?
Die Sonderbehandlung von Betriebsvermögen in 

der Erbschaftsteuer wird von finanzwissenschaftlicher 
Seite kritisiert34. Dadurch würden Verteilungszielset
zungen und die Steuergerechtigkeit untergraben so

wie allokative Verzerrungen ausgelöst. Die Gründe für 
eine solche Sonderbehandlung seien jedenfalls nicht 
in steuerpolitischen Prinzipien zu finden.

Dem steht die Argumentation des Verfassungsge
richts gegenüber. Danach ist der Vermögenszuwachs 
des Erwerbers in die „w irtschaftlich zusammengehöri
ge Funktionseinheit“35 Betrieb eingebunden. Der 
Erwerber könnte durch Liquiditätsverluste oder eine 
zusätzliche Verschuldung zur Begleichung der 
Erbschaftsteuer zu einer Teilliquidierung oder zur 
Schließung gezwungen werden, was zu Verlusten an 
Arbeitsplätzen und an Wettbewerbsintensität führen 
kann36.

Mit dem Standortsicherungsgesetz wurde ein Frei
betrag von 500000 DM auf Betriebsvermögen einge
führt, den der Erbe nur bei Veräußerung innerhalb von 
fünf Jahren nach der Erbschaft verliert (§13 Abs. 2a 
ErbStG). Ab dem 1 . 1 .  1996 gilt zudem ein Bewer
tungsabschlag von 25% (§13 Abs. 2a ErbStG), nach
dem seit 1992 ohnehin nur die Steuerbilanzwerte an
gesetzt werden. Ferner besteht die Möglichkeit zu 
einer zinslosen Stundung der Steuerzahlung um bis 
zu zehn Jahre (§28 ErbStG), soweit dies zum Erhalt 
des Betriebes notwendig ist.

Beamte des Finanzministeriums und die A-Länder 
erachten diese Regelungen für ausreichend37. Arndt 
bezweifelt dies, da zum Zeitpunkt des Beschlusses 
die Regelungen bereits bekannt waren, dies aber das 
Verfassungsgericht nicht davon abgehalten hat, wei
tere Entlastungen vorzugeben38. Dieser Auffassung 
kann man sich anschließen, damit ist aber noch nicht 
geklärt, wie der Existenzbedrohung der Betriebe be
gegnet werden soll, ohne starke Allokationsverzerrun
gen hervorzurufen.

Zwei Fragen stellen sich im Bezug auf die Bevor
zugung von Betriebserwerbern:

□  Welche Erwerber sollen in den Genuß der Bevor
zugung kommen?

□  Wie sind die Erleichterungen steuertechnisch zu 
gestalten?

34 G ünther H e d t k a m p ,  a.a.O., S. 109.

35 BStBl. I11995, S. 674.

36 Die Gründe fü r eine Verschonung von Betriebsvermögen sind in
tensiv d isku tie rt w orden und sollen hier nur kurz zusammengefaßt 
werden, siehe dazu z.B. L.-G. v o n  W a r t e n b e r g :  Unternehm ens
ko n tinu itä t im M itte ls tand , P lädoyer fü r  d ie  Reduzierung der 
E rbschaftsteuer auf Betriebsverm ögen, in: Betriebsw irtschaftliche 
Forschung und Praxis, 3/1993, S. 237-251; Hans-W olfgang A r n d t ,  
a.a.O., S. 25 f.

37 W. G. C h r i s t o f f e l ,  W.  D.  D r o s d z o l ,  N.  W e i n m a n n :  
Künftige Einheitsbewertung und Neugestaltung der Vermögen- und 
Erbschaftsteuer, Köln 1996, S. 166.

38 Hans-W olfgang A r n d t ,  a.a.O., S. 26.

WIRTSCHAFTSDIENST 1996/X 545



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Durchschnittstarife der Reformvorschläge

Wert des steuer Alte JStG. A-Lä. Alte JStG. A-Lä. Alte JStG. A-Lä.
pflichtigen Erwerbs ErbSt. ErbSt. ErbSt.

bis einschl. DM Kl. I+Il Kl. I Kl. I Kl. III Kl. II Kl. II Kl. IV Kl. III Kl. III

100000 4 5 5,3 14 10 15,3 24 15 25,3

500000 7,5 10 6,7 24,5 20 16,7 38 25 26,7

1000000 10 15 8,5 32 30 18,5 48 35 28,5

3000000 12 15 15,5 36 30 25,5 52 35 35,5

10000000 18 20 22,8 46 35 32,8 60 45 42,8

über 10000000 31-35 25 23-26 50-65 40 33-36 62-70 50 43-46

Das Verfassungsgericht stellt die Fortexistenz des 
Betriebes in den Mittelpunkt seiner Überlegungen und 
abstrahiert dabei von der verwandtschaftlichen Nähe 
zwischen Erblasser und Erben39.

Bisher wird politisch die Idee verfolgt, daß ein zu
sätzlicher Freibetrag oder ein Bewertungsabschlag 
diesen Anforderungen genügt, da er alle Erwerber be
vorteilt. Damit verbliebe allerdings eine Unstimmig
keit: Der Gesetzgeber nähme aufgrund der unter
schiedlichen Steuerklassen in Kauf, daß die Fort
existenz des Betriebes bei einem nachlasserfernen 
Erwerber stärker gefährdet wäre. Da es aber ursäch
lich um die Fortexistenz des Betriebes geht, muß es 
für familienfremde Betriebserwerber eine Gleichbe
handlung mit den Familienmitgliedern geben, also ei
ne Einstufung in die Steuerklasse I.

Bei welcher Belastung ist die Fortexistenz eines 
Betriebes gefährdet? Würde sich der Gesetzgeber 
entschließen, Senkungen des Spitzentarifs in Steuer
klasse I auf weniger als 10% bis 15% vorzunehmen 
und alle Betriebserben in dieser Steuerklasse zu ver
anlagen, so erscheint eine weitere gesonderte Ver
schonung von Betriebsvermögen obsolet. Die Be
schlüsse verpflichten zur Sicherung der Fortexistenz 
von Betrieben, nicht zur grundsätzlichen Differenzie
rung zwischen Betriebsvermögen und sonstigem Ver
mögen.

Wir plädieren für diese steuertechnische Lösung, 
da sie gegenüber der geltenden oder einer ausgewei
teten Sonderbehandlung weniger allokationsverzer- 
rend wirkt. Die von der europäischen Kommission 
empfohlene völlige Freistellung40 oder die im Jahres-

38 BStBl. II 1995, S. 674.

40 Dies entsp rich t der britischen Lösung, siehe dazu W olfgang 
R i t t e r :  Gedanken zur Erbschaftsteuer, In: Betriebsberater, 1994/33, 
S. 2285-2291, insbesondere S. 2290. Freistellungen (für Kulturgüter) 
sind dem  deutschen Erbschaftsrecht n icht frem d. Siehe dazu § 13 
Abs 1 Ziff. 2 /3  ErbStG.

41 Die Details der Vorschläge entstam m en dem  Regierungsentwurf 
zum Jahressteuergesetz, BT-Drucksache 13/4839, sowie der S tel
lungnahme des Bundesrats, BR-Drucksache 390/96.

steuergesetz vorgesehene Erhöhung des Bewer
tungsabschlags auf 50% bei konstantem Freibetrag 
würden dagegen starke Anreize zur legalen Steuer
ausweichung bilden. Vor allem würde es innerhalb der 
Familien lohnend, Privatvermögen in den Betrieb zu 
verlagern oder Scheinfirmen zu gründen.

Analyse der Bonner Reformvorschläge

Im folgenden soll eine Analyse der Bonner Reform
vorschläge vorgenommen werden41. Bezüglich der 
Bewertung für die Zwecke der Erbschaftsteuer ist 
nicht einzusehen, warum auch das Jahressteuerge
setz das ungenaue und simple Wohn-Nutzflächen- 
verfahren vorsieht. Die Zahl der Erbschaftsteuerfälle 
ist relativ gering, es wäre also möglich, ein weniger 
standardisiertes Verfahren anzuwenden, wenn die 
Vermögensteuer und damit die Einheitsbewertung ab
geschafft wird. Insbesondere die Verwendung regio- 
nalisierter Flächenpreise und Vervielfältiger würde 
dem verfassungsgerichtlichen Gebot der realitätsge
rechten Abbildung der Werte für die Zwecke der 
Erbschaftsteuer besser Rechnung tragen. Auch eine 
differenzierte Bedarfsbewertung nach den erzielten 
und zu erwartenden Reinerträgen käme in Betracht.

Folgende Freibeträge für das Gebrauchsvermögen 
sind vorgesehen.

Vorschlag im Entwurf der A-Länder:

□  nachlaßbezogener Freibetrag: 500000 DM bei Er
werb von Todes wegen,

□  persönliche Freibeträge: 250000 DM (Ehegatte)/ 
90000 DM (Kinder).

Vorschlag im Jahressteuergesetz:

□  persönliche Freibeträge: 1 Mill. DM (Ehegatte)/ 
750000 DM (Kinder) /  150000 DM (sonstige Erben 
Steuerklasse I).

Die Freibeträge im Jahressteuergesetz entsprechen in 
ihrer Ausgestaltung als persönliche Freibeträge und in 
ihrer Höhe annähernd den Vorgaben des Verfassungs
gerichts. Die A-Länder versuchen dagegen, durch den 
Ansatz des Freibetrags für das Gebrauchsvermögen
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auf der Nachlaßebene die Bemessungsgrundlage der 
Erbschaftsteuer zu verbreitern und das Aufkommen 
zu sichern. Das Konzept der Erbanfallsteuer wird auf
gegeben, und die Rechtfertigung durch das Lei
stungsfähigkeitsprinzip oder das Umverteilungsziel 
greift nicht mehr. Der Nachlaßfreibetrag im A-Länder- 
Vorschlag differenziert nicht ausreichend nach der 
Höhe des anfallenden Erwerbs, da mehrere Erben 
sich den Freibetrag teilen müßten. Erben vier Ge
schwister von einem Elternteil, so entfällt auf jeden 
Erben nur ein Anteil an dem Nachlaßfreibetrag in 
Höhe von 125000 DM. Dazu kommt jeweils der per
sönliche Freibetrag von 90000 DM. Ein Einzelerbe 
kann dagegen den gesamten Nachlaßfreibetrag und 
seinen persönlichen Freibetrag von der Bemessungs
grundlage abziehen, wird also um 590000 DM Frei
betrag entlastet.

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Bela
stungsunterschied.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: der Nachlaßfrei
betrag ist weder m it einem Umverteilungsgedanken 
noch mit einer Besteuerung nach der Leistungs
fähigkeit vereinbar. In der Literatur ist bereits auf die 
Verfassungswidrigkeit einer Diskriminierung des ein
zelnen Erben nach der Größe der Familie hingewiesen 
worden42.

Im Jahressteuergesetz ist vorgesehen, daß sich die o>
Freibeträge wie bisher nach zehn Jahren erneuern. Da |
die hohen Freibeträge auch für Schenkungen gelten |
sollen, erweitern sich insbesondere die Möglichkeiten, |
Geldvermögen zu schenken. Das verschärft die Be- |
vorzugung derer, die ihr Vermögen aufteilen können o
und/oder sich mit dieser Regelung auskennen. Die 
von uns vorgeschlagene Abschaffung der Freibe
tragserneuerung und eine Zusammenrechnung aller 
Erwerbe würde dieses Problem lösen und zudem die 
übermäßige Aushöhlung der Bemessungsgrundlage 
durch die hohen Freibeträge verhindern.

Zu kritisieren ist die in beiden Vorschlägen fehlende 
Dynamisierung der Freibeträge wie auch der Tarif
stufen. Dies kann in nicht allzu ferner Zukunft zu neu
en Verfassungsklagen führen.

Belastungswirkungen der Tarifreform

Entwurf der A-Länder:

□  Steuerklassen II und III zusammengefaßt,

□  Aufnahme der Eltern und Voreltern in die Steuer
klasse I bei Erwerb von Todes wegen,

42 Hans-W olfgang A r n d t ,  a.a.O., S. 25.

□  bis 3 Mill. DM: linear-progressiver Tarif, in der Folge 
abnehmende Progression.

Jahressteuergesetz:

□  Zusammenfassung der bisherigen Steuerklassen I 
und II in Steuerklasse I (Ehegatte, direkte Abkömm
linge des Erblassers, Eltern und Voreltern bei Erwer
ben von Todes wegen),

□  Beibehaltung des Stufendurchschnittssatzprinzips, 
Reduktion auf fünf Tarifstufen.

Die im Jahressteuergesetz vorgesehenen fünf Stu
fendurchschnittssätze pro Steuerklasse bringen Ge
rechtigkeitsprobleme beim Übergang zwischen den 
Tarifstufen mit sich. Überschreitet eine Erbschaft eine 
Wertgrenze, so gilt der höhere Tarif für den gesamten 
Erwerb. Im Bereich oberhalb der Wertgrenzen steigt 
die Grenzbelastung trotz einer Härteklausel sehr viel 
schneller an als im übrigen Tarifverlauf. Die Bereit
schaft der A-Länder zur Modernisierung des Tarifs ist 
dagegen zu begrüßen. Ein linear-progressiver Tarif

Abbildung 1
Vorschlag der A-Länder: Familienunfreundliche 

Wirkungen eines Nachlaßfreibetrags

Anfallendes Erbe (Verkehrswerte in Tausend)

Steuerklasse I, Bewertungsniveau Grundvermögen: A-Länder 85%  der Verkehrs
werte, 54%  Grundvermögensanteil.

Abbildung 2 
Erbschaftsteuerbelastung des Gesamt

vermögens im Vergleich

Anfallendes Erbe (Verkehrswerte in Hunderttausend)

Steuerklasse I, zwei Kinder als Erben, Bewertungsniveau Grundvermögen: 
A-Länder 85% /Jahressteuergesetz 65% /a lte  Erbschaftsteuer 15%  der Verkehrs
werte, 54%  Grundvermögensanteil.
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verspricht zumindest eine sprungfreie Belastungsstei
gerung. Die Tarife bestimmen allerdings erst im Zu
sammenwirken mit dem Bewertungsniveau und den 
vorgesehenen Freibeträgen die tatsächliche Bela
stung der Erwerber. Aus Abbildung 2 lassen sich die 
Belastungsveränderungen in Steuerklasse I ablesen. 
Dabei nehmen w ir an, daß das Grundvermögen etwa 
54% einer Erbschaft ausmacht43. In unserem Beispiel 
haben zwei Kinder an einem elterlichen Nachlaß hälf
tig teil. Das heißt, daß nur die Hälfte des Nachlaß
freibetrags (A-Länder) steuerentlastend wirkt.

Es wird deutlich, daß die Tarifkonzeptionen vor dem 
Hintergrund der erfolgten kalten Progression und der 
anstehenden Erhöhung des Bewertungsniveaus deut
liche Mehrbelastungen vorsehen. Vor allem die schar
fe Tarifprogression durch die geringe Breite der Ein
gangstarifstufen sowie die im Jahressteuergesetz 
vorgesehene Anhebung der E ingangstarife sorgt 
oberhalb der Freibeträge für einen sehr stellen Bela
stungsanstieg bei mittleren Erbschaften im Verkehrs
wert zwischen 0,5 und 3 Mill. DM. Im Bereich von 
Erwerben über 0,75 Mill. DM (A-Länder-Vorschlag) 
bzw. 1,5 Mill. DM (Jahressteuergesetz) wird der Anreiz 
zu Vermeidungsanstrengungen verstärkt, da ab die
sen Werten die Bewertungserhöhung die Entlastung 
durch die erhöhten Freibeträge überkompensiert.

Die halbherzige Absenkung der Tarife in den 
Steuerklassen II und III reicht nicht einmal aus, die Er
höhung des Bewertungsniveaus um 50% aufzufan
gen. Zudem entfällt für diese hier nicht dargestellten 
Steuerklassen der Schutzeffekt erhöhter Freibeträge, 
so daß insgesamt die Belastung deutlich höher aus
fällt. Dies betrifft in Steuerklasse III insbesondere 
nichteheliche Lebensgemeinschaften.

43 D lW -W ochenbericht, a.a.O., S. 502.

Ausblick

Trotz der fehlenden Rechtfertigung einer Vermö
gensteuer und unbeschadet der verfassungsrecht
lichen Bedenken gegen den A-Länder-Entwurf bleibt 
unklar, ob die Bundesregierung die Abschaffung der 
Vermögensteuer im Bundesrat durchsetzen kann. 
Kommt es nicht zu einer Einigung zwischen Bund und 
Ländern, so könnten fiskalische Beweggründe die 
Länderregierungen veranlassen, eigene Vermögen
steuern zu erheben.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Jahressteuer
gesetz ist auch ein Kompromiß denkbar. Gegen ein 
Entgegenkommen der Länder bei der Reform der 
Unternehmensbesteuerung könnte man sich in Bonn 
auf die Beibehaltung der Vermögensteuer natürlicher 
Personen einigen. Auch diese Alternative wird der 
dargestellten ordnungspolitischen und verfassungs
rechtlichen Kritik in keiner Weise gerecht.

Fällt die Vermögensteuer doch, so eignet sich die 
Erbschaftsteuer unter den engen Vorgaben des Ver
fassungsgerichts und der ökonomischen Rationalität 
n icht zur Kompensation der Einnahmenausfälle. 
Zukünftige Erbschaftsteuererträge wären nur dann vor 
einem Spruch aus Karlsruhe und umfangreichen 
Steuervermeidungen sicher, wenn hohe Freibeträge 
und niedrige Steuersätze Berücksichtigung finden 
und somit auf ein höheres Steueraufkommen verzich
tet wird.

Gerade die Reformen der Vermögen- und Erb
schaftsteuern wären geeignete Vorhaben, den Reden 
über Steuervereinfachungen und die Reduzierung der 
Staatsquote politische Taten folgen zu lassen. Daß je
ne Teile des „package deals“ Jahressteuergesetz ge
worden sind, läßt befürchten, daß tagespolitische 
Zwänge notwendige Weichenstellungen verhindern.
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